
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GESELLSCHAFT UND ARBEIT 

 

Weiterbildungspass für 
Lehrlingsausbilder/innen 



Richtlinie Weiterbildungspass für Lehrlingsausbilder/innen 1 

 

 

Richtlinie 

Weiterbildungspass für Lehrlingsausbilder/innen 
Beschluss der Tiroler Landesregierung vom 28.06.2022 

 

 

Der Weiterbildungspass für Lehrlingsausbilder/innen ist eine Initiative des Landes Tirol unter 
Mitwirkung der Wirtschaftskammer Tirol, der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol und 
des ÖGB. Sie wird vom Ausbilderforum Tirol, deren Geschäftsführung bei der Tiroler 
Arbeitsmarktförderungsgesellschaft mbH - amg-tirol angesiedelt ist, umgesetzt. 

 

§ 1 Ziele 

Ziele des Weiterbildungspasses sind 

 die Schaffung eines Anreizes zur Erhöhung der Qualifikation von in der Lehrlingsausbildung 
aktiven Personen 

 
 die Dokumentation und der Nachweis von Weiterbildungen, die von in der 

Lehrlingsausbildung aktiven Personen absolviert wurden 
 
 die Bewertung von Kompetenzen „Zertifizierung“ nach dem in der gegenständlichen 

Richtlinie festgelegten Verfahren 
 
 die Leistung eines Beitrages zur Umsetzung der LLL-Strategie 
 
 die Leistung eines Beitrages zur Fachkräftesicherung in Tirol 
 

§ 2 Zielgruppe des Weiterbildungspasses 

Der Weiterbildungspass kann von Personen mit abgelegter Ausbilderprüfung, mit 
Ausbildertraining mit Fachgespräch oder mit Gleichhaltung gemäß § 29h 
Berufsausbildungsgesetz beantragt werden, die in einem Unternehmen aktiv in der 
Lehrlingsausbildung eingesetzt sind. 

 

§ 3 Inhalt des Weiterbildungspasses 

Der Weiterbildungspass bestätigt eine über die Ausbilderprüfung hinausgehende Qualifikation 
der Person nach der vorliegenden Richtlinie. Er gliedert sich in 3 Qualifikationsstufen. Die 
Anforderungen für das Erreichen der jeweiligen Qualifikationsstufe sind in Punkt 4. geregelt. In 
jeder Stufe sind Weiterbildungen in verschiedenen Qualifikationsbereichen zu absolvieren. Die 
Weiterbildungsveranstaltungen sind unter Berücksichtigung des in Punkt 5. beschriebenen 
Systems mit Punkten zu bewerten. Die Qualifikationsstufen sind aufbauend. Nach dem Erreichen 
der erforderlichen Punkteanzahl in deiner Stufe kann man in die nächste Stufe aufsteigen, das 
Überspringen einer Stufe ist nicht möglich. Die Qualifikationsstufen 2 und 3 können nicht im 
gleichen Jahr abgeschlossen werden. Das Erreichen jeder Qualifikationsstufe wird gesondert 
dokumentiert. Nach erfolgreicher Absolvierung aller drei Stufen wird das Dekret „Diplomierte 
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Lehrlingsausbilderin/diplomierter Lehrlingsausbilder“ mit Beschluss der Tiroler 
Landesregierung verliehen. 

 

§ 4 Qualifikationsstufen 

Die Zertifizierung im Rahmen des Weiterbildungspasses erfolgt auf drei Qualifikationsstufen. 
Für das Erreichen der jeweiligen Qualifikationsstufe sind nachstehende Mindestkriterien zu 
erfüllen. 

 

4.1. Qualifikationsstufe 1 

Qualifizierungsbereich Mindestpunkte 

 Persönlichkeit: 
 
Mögliche Themen:  
Selbstmanagement, Gesprächsführung, Rhetorik, 
Präsentation, Moderation, Kommunikation, 
Gedächtnistraining, Sprache, Zeitmanagement, 
interkulturelle Kompetenz, Persönlichkeitstraining und 
Konfliktmanagement usw.  
 

6 Punkte 

 Umgang mit Jugendlichen: 
 
Mögliche Themen: 
Führungsverhalten, Teambildung, Teamverhalten, 
Gruppendynamik, Konfliktbewältigung, Lernmotivation, 
Führung von Jugendlichen, Umgang mit Jugendproblemen 
usw. 
 

12 Punkte 
 

 Fachliche Qualifikation: 
 
Mögliche Themen: 
Neue Technologien, neue Anforderungen bei 
Dienstleistungen, IT, Didaktische Methoden, Ausbildungsrecht 
usw. 
 

7 Punkte 
 

Mindestpunkteanzahl für Stufe 1 
 

25 Punkte 
 

 

 

4.2. Qualifikationsstufe 2 

Qualifizierungsbereich Mindestpunkte 

1. Persönlichkeit: 
 
Mögliche Themen:  
Selbstmanagement, Gesprächsführung, Rhetorik, 
Präsentation, Moderation, Kommunikation, 
Gedächtnistraining, Sprache, Zeitmanagement, 
interkulturelle Kompetenz, Persönlichkeitstraining und 
Konfliktmanagement usw.  
 
 

12 Punkte 
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2. Umgang mit Jugendlichen: 
 
Mögliche Themen: 
Führungsverhalten, Teambildung, Teamverhalten, 
Gruppendynamik, Konfliktbewältigung, Lernmotivation, 
Führung von Jugendlichen, Umgang mit Jugendproblemen 
usw. 
 

20 Punkte 
 

3. Arbeitsmethoden: 
 
Mögliche Themen: 
Lernmodelle, Projektmanagement, Ausbildungsplanung, 
Erfolgskontrolle, Qualitätsmanagement, Didaktische 
Methode, Ausbildungsrecht usw. 
 

 8 Punkte 

 
Mindestpunkteanzahl für Stufe 2 
 

40 Punkte 

 

Für den Abschluss dieser Qualifikationsstufe ist zusätzlich zu den Bildungspunkten die 
Ausarbeitung einer mindestens 10-seitigen Projektarbeit erforderlich.  

Mit der Projektarbeit soll nachgewiesen, werden, das der/die Verfasser/in in der Lage ist, ein 
ausbildungsrelevantes Thema zu erfassen, darzustellen, zu beurteilen und zu bearbeiten. Es 
wird von der/dem Lehrlingsausbilder/in selbst gewählt und muss einen Bezug zur Ausbildung im 
Unternehmen haben. Die Projektarbeit ist schriftlich zu erfassen. 

Die gemäß Punkt 7.2 erarbeiteten Kriterien sind der/dem Lehrlingsausbilder/in bekannt zu 
geben. 

 

4.3. Qualifikationsstufe 3 – diplomierte/r Lehrlingsausbilder/in 

Qualifizierungsbereich Mindestpunkte 

 Persönlichkeit, Führung, Coach: 
 
Mögliche Themen:  
Selbstmanagement, Gesprächsführung, Rhetorik, Präsentation, 
Moderation, Kommunikation, Mediation, Gedächtnistraining, 
Coaching, Zeitmanagement, interkulturelle Kompetenz, 
Persönlichkeitstraining und Konfliktmanagement usw.  
 

20 Punkte 

 Jugend und Gesellschaft: 
 
Mögliche Themen: 
Jugend heute, Jugendkulturen, Entwicklungspsychologie, 
Jugend und Wertewandel, Jugend und politische 
Mitbestimmung, Führung von Jugendlichen, Teambildung, 
Lernmotivation usw. 
 

30 Punkte 
 

  Arbeitsmethoden: 
 
Mögliche Themen: 
Lernmodelle, Projektmanagement, Ausbildungsplanung, 
Erfolgskontrolle, Qualitätsmanagement, Didaktische 
Methoden, Ausbildungsrecht usw. 
 

20 Punkte 

Mindestpunkteanzahl für Stufe 3 70 Punkte 
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Für den Abschluss dieser Qualifikationsstufe ist zusätzlich zu den Bildungspunkten die 
Ausarbeitung und mündliche Präsentation einer mindestens 20-seitigen Projektarbeit 
erforderlich. Die Projektarbeiten zu Stufe 2 und 3 müssen zwei abgegrenzte Themen beinhalten. 
Die gemäß Punkt 7.2 erarbeiteten Kriterien sind der/dem Lehrlingsausbilder/in bekannt zu 
geben. 

 

§ 5 Punktesystem 

Anrechenbar sind Weiterbildungsveranstaltungen, die nicht mehr als fünf Jahre vor der 
Antragstellung absolviert wurden. 

Jede anrechenbare absolvierte Weiterbildungsveranstaltung wird nach folgenden Kriterien mit 
Bildungspunkten bewertet: 

 

5.1. Art der Weiterbildung 

 
Vorträge und Stammtische 
 

2 Punkte 

 
Seminare, Kurse, Workshops und Lehrgänge 
 

4 Punkte 

 

5.2. Dauer der Veranstaltung 

 
Veranstaltungen bis zu 3 Stunden 
 

1 Punkt 

 
Veranstaltungen von 4 bis 12 Stunden  
 

3 Punkte 

 
Veranstaltungen von 13 bis 20 Stunden 
 

5 Punkte 

 
Veranstaltungen über 20 Stunden 
 

7 Punkte 

 

5.3. Art des Abschlusses 

Positiver Abschluss einer Ausbildung, die mit einer Prüfung 
oder einer zu bewertenden Arbeitsaufgabe abschließt 

2 Punkte 

 

 

§ 6 Antragstellung und Verfahren 

6.1.  Das Ansuchen um Bestätigung und Zertifizierung der Weiterbildungen im Rahmen des 
 Weiterbildungspasses für Lehrlingsausbilder/innen sowie die Unterlagen für absolvierte 
 Weiterbildungsveranstaltungen und Projektarbeiten (ab Stufe 2) sind vom/von der 
 Lehrlingsausbilder/in beim Ausbilderforum einzureichen. 
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6.2.  Besuch, Dauer der Maßnahme sowie Inhalte müssen vom/von der Lehrlingsausbilder/in 
durch  geeignete Unterlagen nachgewiesen werden. Sofern Unterlagen fehlen, sind 
diese vom  Ausbilderforum binnen einer festzusetzenden Frist nachzufordern. 

6.3.  Auf Grundlage der eingereichten Unterlagen erfolgt durch das Ausbilderforum eine 
Vorbewertung  und vorläufige Punktevergabe sowie eine Entscheidungsvorbereitung für 
die Jury. 

6.4.  Die Jury erstellt einen Entscheidungsvorschlag für die Landesregierung. Auf Grundlage 
des Beschlusses der Landesregierung wird der Status der durch den Weiterbildungspass 
belegten  Weiterbildung durch Ausstellung einer Urkunde bestätigt. 

 

§ 7 Geschäftsstelle, Jury und Abwicklung 

7.1.  Mit der verwaltungsmäßigen Abwicklung des Weiterbildungspasses wird die amg-tirol als 
Geschäftsstelle des Ausbilderforums beauftragt. Dieser obliegt 

o die Entgegenahme der Anträge und Unterlagen 
 
o die formale und inhaltliche Vorselektion einschließlich der Nachforderung von 

Unterlagen 
 
o die EDV-mäßige Evidenz der eingetragenen Inhalte der verwalteten Weiterbildungspässe 
 
o die Entgegennahme und Aufbewahrung der eingereichten Projektarbeiten 
 
o die vorläufige Punktebewertung 

 

7.2. Die Beurteilung der Bewerbungsunterlagen und der Ergebnisse des Bewertungsverfahrens 
 obliegt einer Jury.  

Diese besteht aus insgesamt fünf Mitgliedern: 

o zwei Mitglieder auf Vorschlag der Wirtschaftskammer Tirol (1 Mitglied aus dem Bereich 
der Lehrlingsausbildung der Wirtschaftskammer Tirol, 1 Mitglied aus der Praxis) 

 
o zwei Mitglieder auf Vorschlag der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol (1 

Mitglied aus dem Bereich der Lehrlingsausbildung der Kammer für Arbeit und Angestellte 
für Tirol, 1 Mitglied aus der Praxis) 

 
o ein/e Vertreter/in der für die Arbeitnehmer- und Arbeitsmarktförderung zuständigen 

Organisationseinheit des Amtes der Tiroler Landesregierung. 

 

Die Mitglieder werden von der Tiroler Landesregierung mit Beschluss bestellt. 

Der Jury obliegt 

o die Erarbeitung von Kriterien für Inhalt, Präsentation und Beurteilung von 
Projektarbeiten 

 
o die endgültige Anerkennung der Bildungsveranstaltungen für den Weiterbildungspass 
 
o im Einzelfall die Beurteilung einer absolvierten Fortbildungsveranstaltung als geeignete 

Maßnahme im Sinne dieser Richtlinie und die punktemäßige Gewichtung der für die 
Eintragung in den Weiterbildungspass eingereichten Bildungsmaßnahme 
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o die Punktebewertung im Allgemeinen anhand der vorliegenden Kriterien 
 
o die Beurteilung der Projektarbeiten nach festgelegten Kriterien 
 
o die Erstellung eines Entscheidungsvorschlages für die Landesregierung zur Ausstellung 

der die Absolvierung der Qualifikationsstufen bestätigenden Urkunden. 

Eine Berufungsmöglichkeit gegen die Juryentscheidung besteht nicht. 


